
A n h a n g
jtmt stenographischen Gerichte der XXVI. Sitzung des krami scheu Landtages.

Entwurf eines Gesetzes
über

Benützung, Leitung und Abwehr der G ew ässer,
mit Ausschluß des Meeres.

Giltig für alle im engeren Reichsrathe vertretenen Länder ohne das lombardisch - venetianische Königreich.

E r s t e r  KO s c h n i t t .
Von der rcchttichen Natur der Gewässer und drin Rechte 

;u deren Genützung überhaupt.
§• 1 .

Nachstehende Gewässer gehören, soweit nicht von Ande
ren erworbene Rechte entgegenstehen zum Privateigenthum e 
des Grundbesitzers:

a) das sich auf seilten Gründstückeit aus atmosphärischen 
Niederschlägen ansammelnde W asser;

b ) das in  seinen Grundstücken enthaltene unterirdische und 
das aus denselben zu T age qnillcnde Wasser, m it A us
nahme der dem Staatsm onopolc unterliegenden S a lz - 
guellen und der zum Bcrgregale gehörigen Cement- 
wässer ;

c) das in  C isternen, B ru n n e n , Teichen und anderen in 
oder auf der Erde angebrachten B ehälte rn  eingeschlossene 
W asser; und

(1) die Abflüsse aus vorstehenden Gewässern, so lange sich 
erstere in ein öffentliches oder fremdes Privatgewässer 
nicht ergossen und das Eigenthum  des Grundbesitzers 
nicht verlassen haben.

§• 2 .
W ie weit sich die Rechte der B ergbau  - Unternehmer 

auf abfließende Grubenwässer erstrecken, und welche beson
deren Wasserrcchtc denselben überhaupt zustehen, bestimmt 
das Berggesetz.

§■ 3-
Seen  und andere im §. 1 nicht begriffene stehende G e

wässer, deren ausschließliche Benützung nach dem Herkom
men und den bisher geltenden Vorschriften Niemandem zusteht, 
gehören zum öffentlichen Gute. (§. 287  d. allg. bgl. G . B .)

§■ 4.
Flüsse und S trö m e  sind von da an, wo deren Schiff

barkeit, d. i. deren Benützung zur F a h rt m it Schiffen oder 
gebundenen Flößen beginnt, m it ihren Seitenarm en ohne 
Ausnahme öffentliches G u t ,  und behalten diese Eigenschaft 
auch bei Unterbrechung oder nach deut Aufhören solcher B e 
nützung.

§• 5.
Bäche, dann die nicht zur Floß- oder Schifffahrt die

nenden Strecken der Flüsse und S trö m e  sind n u r in so 
weit öffentliches G u t ,  a ls nicht deren Eigenthum  krast die
ses Gesetzes (§. 1 l i t .  cl) oder eines besonderen Rechtstitels 
Jem andem  zusteht. D ie  S taasreg ie run g  kann fließende P r i -  
va tgew äffer, welche zur B efah rung  m it Schiffen oder ge
bundenen Flößen geeignet w erd en , un ter Anwendung des 
§. 3 6 5  d. allg. bgl. G . B  a ls öffentliches G u t erklären.

§• 6.

S te h t das Eigenthum  eines fließenden Privatgew ässcrs 
den U feranliegern gemeinschaftlich zu, so ist unbeschadet der 
durch besondere Rechtsverhältnisse begründeten A usnahm en 
jeder Ufercigenthümer berechtigt, das an seinem Grundstücke 
vorbeifließende Wasser zu jedem beliebigen Gebrauche zu be
nützen un ter der Beschränkung:

1. daß dadurch fein einem Anderen schädlicher Rückstau 
und keine Ueberschwemmung oder Versumpfung fremder 
Grundstücke verursacht werden darf;

2. daß das abgeleitete und unverbrauchte W asser, bevor 
cs das Ufer eines fremden Grundstückes b e rü h r t , in 
das ursprüngliche B e tt zurückgclcitct werden m u ß , cs 
w äre denn, daß durch eine andere Ableitung den ü b ri
gen Wasserbcrcchtigtcn kein Nachtheil zugefügt würde.
Vereinigen sich die Eigenthümer m ehrerer an einander 

grenzender Ufer zu einer gemeinschaftlichen Wafferbenützung,



so werden ihre Grundstücke bei Anwendung der vorstehenden 
Beschränkungen a ls ein Ganzes betrachtet.

§• 7.
Gehören die gegenüberliegenden U fer eines fließenden 

Privatgew ässers verschiedenen Eigenthüm ern, so haben, m- 
sofcrne kein anderes Rechtsverhältniß zwischen ihnen m aß- 
gebcnd ist, die Eigenthümer jeder Uferseite nach V erhältniß  
der Länge ihres Uferbesitzes ein Nutzungsrecht auf die H älfte 
der vorüberfließenden Wassermenge.

§ •  8 ,

I n  fließenden Privatgew ässern kann die Benützung des 
W assers, welches der Berechtigte unbenützt läß t und zu sei- 
item Gebrauche nicht bcnö th ig t, von der S taa tsv erw altu n g  
auch Anderen, welche sich darum  bewerben, zu wirthschaft- 
lichen oder gewerblichen Zwecken überlassen werden. Doch 
m uß D erjenige, welchem das Wasserbenützungsrecht von der 
Verwaltungsbehörde verliehen worden ist, dem früheren B e 
rechtigten angemessene Entschädigung leisten.

D ie  Entschädigung wird in  E rm anglung  einer gütlichen 
E inigung der Betheiligten von der Verwaltungsbehörde vor
läufig  bemessen, und wenn der früher Berechtigte oder der 
Beliehenc sich m it der Bemessung nicht zufriedenstellt, int 
gerichtlichen Wege festgesetzt.

§• 9.
I n  öffentlichen Gewässern ist der gewöhnliche, ohne 

besondere Vorrichtungen vorgenommene Gebrauch des W as
sers zum B aden, Waschen, T ränken, Schwemmen und Schöp
fen, dann die G ewinnung von P flanzen , S chlam m , Erde, 
S a n d , S te in en  und E is, soweit dadurch weder ein fremdes 
Recht verletzt, noch Jem andem  ein Schaden zugefügt wird, 
gegen Beobachtung der polizeilichen Vorschriften an den durch 
dieselben von dieser Benützung oder G ew innung nicht a u s 
geschlossenen Plätzen Jed erm ann  gestattet.

welcher m it Rücksicht auf den wechselnden Wasscrstand zur 
weiteren Benützung verfügbar ist. D ieses M a ß  darf n u r  
so weit gehen, daß O rtschaften und Gemeinden der W asser
noth bei Feuersgefahr oder fü r die H auswirthschaft ih rer 
Bewohner nicht ausgesetzt werden.

D ie  Entscheidung der F rage, ob ein und welcher Wasser- 
überschuß vorhanden sei, steht den zur Verleihung der W asser
rechte berufenen Behörden zu.

§• 13.
Fischcrciberechtigten steht gegen die A usübung anderer 

Wasserbenützungsrechte nicht das Recht des W iderspruchs, 
sondern n u r der Anspruch ans angemessene und nach §. 8 
zu bestimmende Schadlvshaltnug zu.

§• 14.
D a s  Wasser, welches die fü r Privatzwecke künstlich an- 

getegten W asserleitungen, K anäle und Teiche durchfließt, darf, 
wenn die Zuleitung aus einem öffentlichen Gewässer statt
findet, von dem WasserlcitungSbcrechtigtcn n u r nach M aß - 
gabe der erhaltenen behördlichen Genehmigung gebraucht oder 
verbraucht werden. D abei hat im Zweifel a ls Regel zu gelten, 
daß sich die Verleihung oder Erw erbung des Wasserbenüz- 
zungsrechtes blos auf den eigenen B ed arf des Berechtigten 
erstreckt, und daß, wenn sich später ein Wasserüberschuß zeigt, 
der S taa tsv erw altu n g  die V erfügung darüber zusteht.

§• 15.
W ie weit die tu t öffentlichen In teresse errichteten Kanüle 

dem allgemeinen Gebrauche offen stehen, bestimmen die d a r
über kundgemachten Gesetze und Verordnnngen, sowie die für 
solche Unternehmungen von der S taa tsv erw altu n g  ausgefer
tigten Concessionsurkundcn.

§• 16.
§• io.

Jede an dere , a ls  die im  §. 9 angegebene Benützung ; 
der öffentlichen Gewässer, sowie die Errichtung oder Aende
rung  der dazu erforderlichen Vorrichtungen und Anlagen, 
welche auf die Beschaffenheit des W a sse rs , aus den Lauf 
desselben oder aus die Höhe des Wasserstandes Einfluß 
nehmen, oder die Ufer gefährden kann, bedarf der vorläufi
gen Genehmigung der dazu berufenen S taatsbehörden. Diese 
Genehmigung ist auch bei Privatgew ässern erforderlich, wenn 
durch deren Benützung aus fremde Rechte oder auf die B e 
schaffenheit, den Lauf oder die Höhe des W assers in  öffent
lichen Gewässern eine Einwirkung entsteht.

§• H -

I n  der von der S taatsbehörde zu ertheilenden Geneh
m igung ist der O r t ,  das M a ß  und die A rt der W asserbe
nützung zu bestimmen. D abei können nach E rforderniß der 
Umstände besondere, den allgemeinen Wassergebrauch zweck
m äßig regelnde und sichernde Bedingungen festgesetzt und 
die Genehmigung n u r  auf eine beschränkte D a u e r oder gegen 
W iderru f gegeben werden.

D ie  Genehmigung darf n u r  dann versagt werden, wenn 
dadurch das Recht eines Anderen verletzt oder das öffentliche 
Interesse beeinträchtigt würde.

§• 1 2 .
D a s  von der S taatsbehörde zu bestimmende M aß  der 

W asserbenützung richtet sich einerseits nach dem B cdarfe des 
B ew erbers und andererseits nach dem Wasserüberschusse,

Wasserbenützungsrechte, welche in der behördlichen V er
leihungsurkunde nicht ausdrücklich ans die Person des B e- 
liehenen beschränkt worden sind, gehen auf den jeweiligen B e 
sitzer derjenigen BetricbSanlage oder Liegenschaft ü b er, fü r 
welche deren Verleihung erfolgt ist. D ie  A btrennung solcher 
Rechte von der ursprünglichen und deren U ebertragung zu 
einer anderen B etriebsanlage oder Liegenschaft darf n u r m it 
Zustim m ung der verleihenden Behörde stattfinden.

§ •  1 7 -

D ie von der S taa tsv erw altu n g  in öffentlichen Gewässern 
'liehcnen Wasserbenützungsrechte erlöschen:
a) durch W iderru f oder A blauf der Z eit bei widerruflichen 

oder zeitlichen W asserrechten;
b) durch unterlassene A usführung der genehmigten W asser

werke und Anlagen binnen der in  der V crleihnngsur- 
kunde hiezu bestimmten oder nachträglich verlängerten 
F r i s t ;

e) durch Wegnahme oder das Eingehen der zur W asser
benützung nöthigen Vorrichtungen, wenn die U nterbre
chung der Wasserbenützung über drei J a h re  gedauert h a t ;

d) durch W egfall oder V eränderung des Zweckes der B e 
nützung, wenn letztere auf einen bestimmten Zweck a u s
drücklich beschränkt w ar, und

e) wenn überhaupt die besonderen Bedingungen, von w el
chen die Fortdauer des Wasserbenützungsrechtes abhängig 
gemacht wurde, nicht eingehalten worden sind.



Zwei t er  i lö sdjiiitt.
Von (Enirofif)mtngru und Äemnffernngcn jmu Zwecke der 

Bodenkultur.
§• 18.

S in d  Etttwässerungs- und Bewässerungs-Anlagen zur 
Förderung der B odenkultur ohne Ausdehnung auf fremde 
Grundstücke nicht au sfü h rb a r, so können die Unternehmer 
verlangen, daß ihnen zur Ab- imb Zuleitung des W assers 
die Anlegung von G räben  und K anälen, sowie die Errich
tung der erforderlichen S tau w erk e , Schleusen und anderer 
Vorrichtungen aus fremden Grundstücken gegen angemessene 
Schadloshaltung gestattet werde.

B e i Anlegung offener G räben  oder Kanäle sind die 
Unternehm er überdies verpflichtet, die zur Verbindung der 
beiderseitigen Ufer nothwendigen Brücken und S tege herzu
stellen und zu erhalten.

§■ 1 9 .
D a s  den Unternehm ern von Entw ässerungs- und B e 

wässerungsanlagen im  §. 18 eingeräumte Zwangsrecht er
streckt sich nicht auf Gebäude m it den dazu gehörigen H of
räum en und G ürten.

§• 20.

D em  Eigenthümer des m it der Dienstbarkeit zu be- J 
lastenden Grundstückes steht die W ahl frei, entweder die ent
sprechende Dienstbarkeit einzuräumen oder den erforderlichen 
G rund  und Boden in das Eigenthum der Unternehmer ab- ! 
zutreten.

W ürde durch die Anlage das Grundstück fü r ihn die 
zweckmäßige Benützbarkeit verlieren, so kann er auf die Ab
lösung des ganzen Grundstückes dringen.

§• 21.
D e r Eigenthümer des Grundstückes, welches zu Gunsten 

einer Unternehnmng m it der Dienstbarkeit belastet wird, er
hä lt das Recht, die M itbenützung der dadurch begründeten 
Anlage gegen verhältnißmäßigen B e itrag  zu den Herstcllungs- 
und Erhaltungskosten zu verlangen.

W ird die M itbenützung erst nach dein B eg inn  oder nach 
Vollendung der Anlage verlangt, so hat der Grundeigen- 
thüm cr überdies den M ehrbetrag der Kosten fü r die erfor
derlichen Abänderungen zu tragen.

Ueber die G röße des Kostenbeitrages entscheidet, wenn 
sich die Bcthciligtcn darüber nicht geeinigt haben, die zustän
dige Verwaltungsbehörde.

§• 22.
Unternehmungen von E ntw ässerungs- und Bewässe

rungsanlagen, zu welchen die Eigenthümer von zwei D ri t t-  
theilen der betheiligten Grundfläche zugestimmt haben, sind 
die Eigenthümer der minderen Grundfläche beizutretcn ver
pflichtet, wenn die Anlage:

a) von unzweifelhaftem Nutzen fü r die Bodenkultur i s t ;
Und

b) ohne Ausdehnung auf die Grundstücke der M inderheit
zweckmäßig nicht ausgeführt werden kann.

§• 23.
D ie Eigenthümer von Grundstücken, deren bisherige 

Benützungsweise fü r bett Besitzer vortheilhafter ist, a ls die
jenige, welche durch die Anlage beabsichtiget w ird , können

nicht zur Theilnahm e, wohl aber zur G rntidabtrctung ge
zwungen werden, wenn diese Abtretung zur A usführung der 
Unternehm ung unentbehrlich ist.

§• 24 .
Diejenigen Grundeigenthümer, welche zum Zwecke der 

Herstellung einer gemeinschaftlichen Entwässerungs- oder B e 
wässerungsanlage, sich freiwillig vereinigt haben, oder durch 
behördliche Entscheidung vereinigt worden s in d , bilden eine 
Genossenschaft.

§• 25.
D ie  Genossen wählen zur Besorgung der Genossen- 

schaftsangelegcnheiten aus ihrer M itte  durch relative M e h r
heit der nach der Grundfläche zu berechnenden S tim m en  einen 
Ausschuß, oder bei einer geringen Anzahl von M itgliedern 
blos einen Geschäftsführer.

D e r  Ausschuß w ählt aus seiner M itte  durch relative, 
nach Köpfen zu berechnende Stim m enm ehrheit den O bm an n , 
welcher, sowie der Geschäftsführer, die Genossenschaft nach 
außen zu vertreten hat und der politischen Behörde anzu
zeigen ist.

§■ 26.
D ie  Genossenschaft hat sowohl die auf das Unternehm en 

bezüglichen Rechte und Pflichten ih rer M itg lieder, a ls auch 
ihre innere V erw altung durch Satzungen (S ta tu te n ) zu regeln, 
welche, sowie jede Aenderung derselben, der Genehmigung der 
politischen Behörde zu unterziehen sind.

§• 27.
Jed e  Genossenschaft ist verpflichtet, benachbarte G ru n d 

stücke auf V erlangen des Eigenthüm ers gegen vcrhältniß- 
mäßigen B e itrag  zu den Herstellungs- und Erhaltungskosten 
nachträglich in ihren Verband aufzunehmen, w enn :

a) fü r diese Grundstücke die Entwässerung oder Bewässe
rung  auf diese Weise am  zweckmäßigsten erzielt wird,
und

b) die vorhandene Anlage ohne Nachtheil der bisherigen
Theilnehmer zur Befriedigung des ganzen gemeinsamen
Bedürfnisses hinreicht.
I s t  die Aufnahme eines benachbarten G ru n dstü ck s in  

den GeuossenschaftSvcrband n u r mittelst besonderer Einrich
tungen oder Abänderungen der Anlage möglich, so hat der 
Aufzunehmende überdies die ganzen Kosten der neuen E in 
richtung zu tragen.

§• 28.
D ie  Kosten der Herstellung und E rhaltung  gemeinschaft

licher Entwässerungs- und B ew ässerungsanlagen sind nach 
dem durch die S ta tu ten  oder giitlichcs Uebereinkommen fest
gesetzten M aßstabe auf die Genossen zu vertheilen.

S in d  diesclbcit über die Kostcnvertheilung nicht einig, 
so entscheidet hierüber auf G rund  eines von Sachverstän
digen aufgenommencit Befundes die zuständige V erw altungs
behörde.

B e i dieser Entscheidung hat der Flächeninhalt der G ru n d 
stücke, und wenn die denselben durch die Anlage zu gehenden 
Vortheile von erheblicher Verschiedenheit sind, deren Einthci- 
lung in Klassen m it entsprechend größerer oder kleinerer B ci- 
tragsleistung zum Anhalte zu dienen.

Rückständige B eiträge werden über Ansuchen der G e
nossenschaft int politischen Zwangswege eingehoben.



§. 29.

W er ein in  den genossenschaftlichen Verband cinbezo- 
genes Grundstück erw irbt, w ird  M itg lie d  der Genossenschaft 
und ist zn den ans diesem Verhältnisse entspringenden Lei- s 
stungen verpflichtet. Diese Verpflichtung ist eine Grundlast, 
hat bis zum Betrage dreijähriger Rückstände den Vorrang 
vor anderen solchen Lasten unm itte lbar nach den landesfürst
lichen Stenern und öffentlichen Abgaben und erlischt nur 
m it der ordnungsmäßigen Ausscheidung des belasteten G rund
stückes aus der Genossenschaft oder m it Auflösung der letzteren.

§■ 30.

D ie  Ausscheidung einzelner Grundstücke aus dem Ge- 
nossenschaftsverbandc ist gegen den W illen  der übrigen Ge
nossen zulässig, wenn fü r  die auszuscheidenden Grundstücke 
der angestrebte Zweck binnen einer angemessenen F ris t nach 
Vollendung der Anlage, innerhalb welcher die Erfolge der
selben zu Tage treten mußten, nicht erreicht worden ist.

W a r der ausscheidende Grundbesitzer ein gezwungenes 
M itg lie d  der Genossenschaft, so kann er von derselben die 
Rückerstattung der geleisteten Beiträge und die Beseitigung 
der durch seinen A u s tr it t  entbehrlich werdenden, auf seinem 
Grunde errichteten Anlage fordern, worüber in  Erm anglung 
einer E in igung im  Verwaltungswege zu entscheiden ist. j 
Dagegen kann auch die nach den Bestimmungen des §. 22 
zu berechnende M ehrheit eine im  Interesse der Gesammt- 
anlage zur Erreichung ihres Zweckes nothwendige Ausschei
dung einzelner Grundstücke gegen angemessene Schadloshal
tung der ausscheidenden Genossen verlangen.

§• 31.

D ie  Auflösung einer Genossenschaft kann nach E rfü llung  
ih rer Verbindlichkeiten gegen D r it te  durch Beschluß der nach 
den Bestimmungen des §. 22 zu berechnenden S tim m en
mehrheit erfolgen.

Drittel" ti G s cf) n i 11 
Von Triebwerken und Stauanlage».

§• 32.

D ie  Errichtung von Triebwerken und Stauanlagen, 
sowie jede Aenderung derselben, soferne sie auf den Lauf, 
das Gefälle oder den Verbrauch des Wassers E in fluß  hat, 
bedarf der vorläufigen Genehmigung der zuständigen V e r
waltungsbehörde.

Insbesondere unterliegen der behördlichen Genehmigung:
a) die Errichtung und Aenderung von W ehren, Klausen 

und Sammelteichcn;
b) jede Zule itung aus einem andern und jede Ableitung 

in  ein anderes Gewässer;
c) jede neue Aufdämmung und jede Aenderung der Z u - 

und Ableitungsgräben;
d) jede Veränderung der Zahl der Wasserräder oder T u r 

binen, dann der Einlaßschlcuse, des Ablasses und des 
Lchrlaufcs sowohl rücksichtlich der Höhe als der Licht
weite, und

e) jede Veränderung der Fachbäume, Schwellen und S ta u 
maße (§. 37).

§• 33.

Unternehmer von Triebwerken, deren Errichtung er
hebliche Vortheile fü r  die Volkswirthschaft erwarten läßt, 
sind berechtigt, zu verlangen, daß ihnen zur Z u - und Ablei
tung des W assers, sowie zur Errichtung der erforderlichen

Wehre, Schleusen und sonstigen Vorrichtungen gegen ange
messene Schadloshaltung auf fremdem Grunde die entspre
chende Dienstbarkeit eingeräumt oder nach W ah l des G rund- 
cigenthümers der nöthige G rund und Boden abgetreten werde.

Doch unterliegt dieses Zwangsrccht des Triebwerks-Un
ternehmers derselben Beschränkung, wie sic im  §. 19 fü r  
Entwasscrungs- und Bewässerungsanlagen angeordnet ist.

§• 34.

B e i dem Anschlüsse eines fremden Stauwerkes an das 
U fer steht dem Ufereigenthümcr das Recht zu, fü r  den vor
handenen Wasserüberschuß die Mitbenützung des Stauwerkes 
gegen vcrhältnißmüßigen B e itrag  zu den Herstellungs- und 
Erhaltungskosten, sowie gegen T ragung der etwaigen Ab- 
änderungs- und Zubaukosten nach Maßgabe des §. 21 zu 
verlangen.

§• 35.

Können Rückstauungen, Versumpfungen, Ucbcrschwem- 
mungeu und andere Beschädigungen fremden Eigenthumes 
durch Tieferlegung oder sonstige Abänderung eines S ta u 
werkes ohne Schmälerung der dem Werke zustehenden T rie b 
kraft des Wassers beseitigt werden, so müssen die Wcrks- 
eigenthümer, wenn sie au dieser Beschädigung kein V e r
schulden tragen, solche Tieferlegung oder Abänderung auf 
Kosten der Beschädigten gestatten, im  Falle des Verschul
dens aber auf eigene Kosten bewerkstelligen.

§• 36.

Wenn das Wasser aus dem Leitungsgraben eines T rieb s 
werkes oder aus einer durch das W ehr desselben bewirkten 
Anschwellung von Anderen ohne Rachthicl fü r das Triebwerk 
zu wirthsckmftlichen Zwecken bezogen werden kann, so muß 
der Triebwerksbesitzer die Mitbenützung seiner Anlage zu 
diesem Wasserbezugc gestatten. E r  ist jedoch berechtigt, von 
dem Mitbenützcr einen dessen Wasserbezugc angemessenen, im  
Verwaltungswege zu bestimmenden B e itrag  zu den Kosten 
fü r  Herstellung und E rhaltung der mitbenützten Anlage zu 
fordern.

§• 37.

B e i allen Triebwerken und Stauanlagen ist der er
laubte höchste und im  Falle der V erp flich tung, das Wasser 
in  einer bestimmten Höhe zu erhalten, auch der zulässig 
niederste Wasserstand durch Staupsähle (H am - oder H a im - 
pfähle) oder andere bleibende Staumaße auf Kosten der 
Besitzer dieser Werke und Anlagen zu bezeichnen.

§• 38.

D a s  Staum aß muß an einer S te lle , wo es leicht 
beobachtet werden kann, nach den Regeln der Kunst genau 
und in  solcher Weise hergestellt und erhalten werden, daß 
dasselbe gegen absichtliche Einwirkungen, so wie gegen Z e r
störung durch Ze it und Z u fa ll möglichst gesichert ist.

§• 39.

Sobald das Wasser über die durch das Staum aß fest
gesetzte Höhe wächst, muß der Stauwerksbesitzer durch O cff- 
nung der Schleusen und durch Wegrüumung aller H inder
nisse den Wasserabfluß so lange befördern, bis das Wasser 
wieder auf den gehörigen S tand herabgesunken ist.

I m  Unterlassungsfälle sind Diejenigen, welche dadurch 
gefährdet oder bcnachtheiligt werden, vorbehaltlich des A n 
spruches auf Schadenersatz, zu verlangen berechtigt, daß 
dieser Abfluß durch die Ortspvlizeibehörde auf Kosten und 
Gefahr des säumigen Stauwerksbesitzers bewerkstelligt werde.



§ .4 0 .

D ie  Form  der Staumaße und die bei deren Aufstel
lung zu beobachtenden Vorsichten werden durch besondere 
Verordnungen bestimmt.

Vierter Äö schnitt.
Von der Holztrift, Floff- und Schifffahrt.

§ .4 1 .

D ie  Benützung der Gewässer zur H o lz tr ift w ird  durch 
das Forstgesctz und die Trifto rdnungen geregelt.

§. 42.

A n öffentlichen Gewässern, welche nicht die Grenze gegen 
das Ausland oder gegen einen dem Auslande gleich zu be
handelnden Zallausschluß bilden, ist den Ufereigenthümern 
die Haltung von Fahrzeugen zur Ueberfuhr fü r  den eigenen 1 
Gebrauch gegen Beobachtung der polizeilichen Vorschriften 
freigestellt.

A u f Grcnzgewässern gegen das Ausland oder gegen 
einen dem Auslande gleich zu behandelnden Zollausschluß ist 
hierzu die B ew illigung der zuständigen Verwaltungsbehörde 
erforderlich.

§. 43.

D ie  Errichtung von Ueberfnhrsanstalten fü r  den üsfent- j 
lichen Gebrauch bedarf auf P r iv a t- ,  wie auf öffentlichen 
Gewässern der vorläufigen Genehmigung der zuständigen 
politischen Behörde.

Dabei sind die Interessen der S ch ifffah rt und des 
Verkehrs m it Bedachtnahmc auf bestehende Privatrcchtc zu 
wahren, die Herstellung und der Gebrauch sicherer Vorrich
tungen und Fahrzeuge, sowie deren Bedienung durch ver
läßliche Personen, endlich die E inhaltung der voraus zu be
stimmenden PrciSsatzungen zu bedingen und zu überwachen.

§- 44.

B e i Benützung der Gewässer zur Floß- und S ch iff
fah rt sind jene Bestimmungen zu beobachten, welche hierüber 
in  den Schifffahrtsacten und Conventionen, in  den Floß-, 
Schifffahrts-, S trourpolizci- und Kanalordnungcn, sowie in 
anderen Gesetzen und Verordnungen enthalten sind.

§• 45.

D ie  Auslagen fü r Arbeiten, Vorrichtungen und Bauten 
cm und in Gewässern, um die S chiff- und F loßfahrt zu 
befördern und die derselben entgegenstehenden Hindernisse zu 
beseitigen, werden, insoweit sie in  Folge eines Uebcrcinkom- 
mens nicht jemand Anderem zur Last fa llen , aus Reichs
oder Landesmitteltt nach den Bestimmungen der Reichs- und 
Landesgesetze bestritten.

§• 46.

D ie  Ufereigenthümer sind verpflichtet, das Landen und 
Befestigen der Schiffe und Flöße cm den dazu bestimmten 
Plätzen, das Begehen der U fer durch das zur wasscrpolizci- 
lichcn Aufsicht bestellte Personale, endlich den Leinpfad un
entgeltlich zu dulden.

S ie  können nur dann einen Anspruch auf Entschädi
gung erheben:

a) wenn dieser Anspruch auf einem besonderen Rechtstitel 
beruht, und

b) wenn zur Erhaltung eines bestehenden oder zur H er
stellung eines neuen Leinpfades ein dazu noch nicht ver
wendeter nutzbarer T he il ihres Grundcigenthums in  
Anspruch genommen w ird.

§■ 47.

I n  Nothfällen ist cs gestattet, die Ladung der Flöße 
und Schiffe bis zur möglichen Weiterbeförderung aus das 
U fer auszusetzen, w ofür der Ufereigenthümer in t Falle einer 
erlittenen Beschädigung berechtigt is t, von dem Floß- oder 
Schisfscigenthümer unbeschadet des dem Letzteren gegen 
D r it te  zustehenden RückersatzanfprucheS angemessene Schad- 
loshaltung zu verlangen.

§. 48.

D e r Staatsregierung bleibt cs vorbehalten, diejenigen 
polizeilichen Anordnungen zu erlassen, welche zur Regelung 
der F loß- und S ch ifffah rt tut Interesse einer ungehinderten 
und gefahrlosen Bewegung derselben, sowie zum Schutze der 
U fer und Anlagen an floß- und schiffbaren Gewässern er
forderlich sind.

^fünfter S6fcfjni11.
Von b rr Wasserversorgung ber Ortschaften und Ge

meinden.

§• 49.

B e i Feuersgefahr oder vorübergehender dringender 
Wassernoth ist die Ortspolizeibehörde be fug t, wegen zeit- 
weiser Benützung von P riv a t- und öffentlichen Gewässern 
die durch das öffentliche Interesse gebotenen Verfügungen 
zu treffen und unverzüglich vollstrecken zu lassen.

F ü r den hierdurch erlittenen Schaden können die Eigen
thümer dcö Wassers und andere Wassernutzungsberechtigte 
Ersatz ans denM itte ln  derjenigen Ortschaft oder Gemeinde 
ansprechen, zu deren Gunsten die ausnahmsweise Wasser- 
benützung verfügt worden ist.

§• 50.

W o an dem zum Trinken, Kochen, Waschen, Tränken 
und zu anderen hauswirthschaftlichen Zwecken oder zum 
Feuerlöschen nöthigen Wasser ein dauernder M angel herrscht 
und die Versorgung damit die Kräfte der einzelnen Gemeinde- 
glieder übersteigt, ist die Wasserversorgung nach Maßgabe 
des Gemeindegesetzes eine Angelegenheit der Ortschaften oder 
Gemeinden.

§• 51.

Ortschaften und Gemeinden, deren im  §. 50  angege
bener Wasserbedarf nicht gedeckt is t, und welche denselben 
auf eilte andere A r t  nicht befriedigen können, haben nach 
Maßgabe dieses Bedarfes gegen angemessene Schadloshal- 
tung daö Recht ans Enteignung von Privatgcwässcrn und 
Wasscrbenützungsrcchten, soweit dieselben fü r  die gleichen 
Zwecke der Wasserberechtigten anderer Ortschaften oder Ge
meinden entbehrlich sind.

§. 52.

D ie  Bestimmungen der §§. 18— 21 über die Pflicht 
der Grundeigenthümer zur E inräum ung der erforderlichen 
Dienstbarkeiten oder zur Abtretung des nöthigen Grundes 
haben, und zwar ohne die im  §. 19 bezeichnete Einschrän
kung, auch fü r  Wasserversorgungsanlagen sowohl der O r t 
schaften und Gemeinden als vereinzelter Ansiedlungen zu 
gelten, wenn letztere durch ihre Lage verhindert sind, an den 
Bewässerungsanstalten der Ortschaften und Gemeinden thcil- 
zunehmen.

D em  Grundeigenthümer, welcher die zur Wasserver
sorgung nothwendige Dienstbarkeit eingeräumt hat, steht das



Recht zur M itbenützung der W asserversorgungsanstalt in dem 
M aße zu, als dadurch der Zweck der Anlage nicht beeinträch
tiget oder gefährdet w ird.

S e cf) s t c r  11 ö cf)» i 11.
v on  ir r  E rh a ltu n g , Verbesserung und Abwehr bes 

W asserlaufes.

§■ 53 .
D e r Eigenthümer des oberen Grundstückes darf den 

natürlichen Abfluß der ihm gehörigen Gewässer zum Nach
theile dcS unteren Grundstückes nicht willkürlich ändern. D a 
gegen ist auch der Eigenthüm er des unteren Grundstückes 
nicht befugt, den natürlichen A blauf solcher Gewässer auf 
seinen G rund  zum Nachtheile des oberen Grundstückes zu 
hindern.

§• 54 .
D ie  U fe r , D äm m e, B etten  und B ehälte r aller G e

wässer sind in G emäßheit dcS §. 4 1 3  des allg. bgl. G . B .  
so herzustellen und zu erhalten , daß sic fremden Rechten 
nicht nachtheilig sind.

An und in fließenden Gewässern müssen überdies A n
lagen zur Benützung derselben, w ie: Schleusen, Wehre, künst
liche Gerinne, Triebwerke und sonstige W asserbauten so her
gestellt und in  S ta n d  gehalten werden, daß sie dem Wasser 
selbst bei höchster Anschwellung einen thunlichst ungehinderten 
A blauf lassen, der Fischerei und anderen Nutzungen keine 
unnöthigc Erschwerung oder Beeinträchtigung verursachen 
und durch Wasserverschwendung weder schon bestehende U n
ternehmungen benachtheiligen, noch das Entstehen neuer U n
ternehmungen hindern.

§• 55 .
Z ur E rhaltung  und R äum ung  der K anäle und künst

lichen G erinne, sowie zur In stan d ha ltu ng  der Anlagen fü r 
Benützung der Gewässer überhaupt sind vorbehaltlich rechts- 
giltiger Verpflichtungen Anderer die Eigenthüm er der W asser
leitung oder Anlage verpflichtet.

K ann der Eigenthümer nicht erm ittelt werden, so liegt 
diese Verpflichtung denjenigen Personen ob, welche die W asser
leitung oder Anlage benützen, und zw ar in  E rm anglung eines 
anderen zu Recht bestehenden Verthcilungsm aßstabcs nach 
V erhältn iß  des Nutzens.

§• 56 .
D ie Herstellung und In stan d ha ltu ng  der Vorrichtungen 

und B a u te n , dann die A usführung von M aßregeln  zum 
Schutze der User, Grundstücke, Gebäude, S tra ß e n  und son
stigen Anlagen an S trö m en , Flüssen und Bächen gegen die 
schädlichen Einwirkungen des W assers oder zur Beseitigung 
des bereits eingetretenen Wasserschadens liegt, infoferne nicht 
rechtögiltige Verpflichtungen A nderer bestehen, zunächst D e n 
jenigen ob, welchen die bedrohcten oder beschädigten Liegen
schaften und A nlagen gehören.

Entsteht durch U nterlassung dieses Schutzes fü r fremdes 
Eigenthum  eine G efahr, so müssen die S äu m ig en  die A us- 
sührung der nöthigen Schutzmaßrcgeln auf Kosten D erjenigen, 
von welchen die G efahr abgewendet werden soll, gestatten 
und dazu nach M aßgabe des §. 59  selbst beitragen.

§• 57 .
Vereinigen sich mehrere Eigenthümer von Liegenschaften 

und Anlagen zur gemeinschaftlichen A usführung von W asser

bauten, welche den Schutz ihres Eigenthumes ober die Rcgu- 
lirung  des Laufes eines Gewässers durch R ä u m u n g , V er
tiefung , V erengerung, Erweiterung, Gcradelcgung, V erkür
zung ober Verlegung des W asserbettes und dergleichen bezwecken; 
so haben solche Vereinigungen die rechtliche N a tu r  von U nter
nehm ungen, auf welche die §§. 22  bis 27  und 29  bis 31  
dieses Gesetzes analoge Anwendung m it der A bänderung zu 
finden haben, daß die darin  geforderte S tim m enm ehrheit nach 
dem W erthe des zu schützenden Eigenthumes zu berechnen ist.

§ . 58 .

W o Ortschaften oder F lu ren  wiederkehrenden Ueber« 
schwemmungcn ausgesetzt sind, und sich zum Schutze dagegen 
auf G rund  des §. 57  keine Genossenschaften gebildet haben, 
w ird cs der Ländesgesetzgebung überlassen, ohne Rücksicht auf 
die mangelnde Einwilligung der Bctheiligtcn die B ildung  
einer im  Uebrigen den Bestimm ungen dieses Gesetzes un ter
liegenden Genossenschaft anzuordnen, oder in anderer Weise 
fü r die A usführung dieser B au ten  zu sorgen.

§• »9 .
D ie  Kosten gemeinschaftlicher Schutz- und R cgulirungs- 

W asscrbantcn trag en , wenn nicht durch Uebereinkommen, 
S ta tu te n  ober Landesgesetze (§. 5 8 ) ein anderer M aßstab 
festgesetzt worden is t, die Betheiligtcn nach V erhältniß  des 
zu erlangenden V ortheiles und nach dem G rade der zu besei
tigenden G efahr ober insoweit sich eine Verschiedenheit der 
Betheiligung auf diesen G rundlagen nicht erm itteln läßt, 
nach dem W erthe der bctheiligtcn Liegenschaften und Anlagen. 
I n  E rm anglung einer Einigung der Bethciligtcn entscheidet 
darüber die zuständige V erwaltungsbehörde auf G rund  des 
von Sachverständigen aufgenommenen B efundes.

Befinden sich unter den Interessenten ganze Gemeinde!: 
oder O rtschaften, so ist die A ufbringung des nach dem obigen 
M aßstabe auf dieselben entfallenden B eitrages eine Gemeinde- 
angelegenheit.

§. 60.

Kommen die im  §. 4 5  angeführten oder an  G renz
gewässern zur S icherung der Landesgrenzen aus Reichs- ober 
Landesmitteln unternommenen A rbeiten , Vorrichtungen und 
B au ten  zugleich den Besitzern der angrenzenden Liegenschaften 
und Anlagen zu Folge freiwilliger Anerkennung derselben 
oder eines gerichtlich aufzunehmenden Kunstbefundes durch 
Zuwendung etneä Vortheiles oder durch Abwendung einer 
G efahr in erheblichen: G rade zu S ta tte i:, so sind die Besitzer 
solcher Liegenschaften zu verhältnißm äßigen, nach §. 59  zu 
bestimmenden B eiträgen  dazu verpflichtet.

§• 61 .

B e i Grundstücken, welche durch Auflassung herrenlos 
geworden sind, liegt, so lm:ge sie herrenlos bleiben, die V er
pflichtung zu Schutz- und Regulirungs-W asserbauten, wenn 
diese Grundstücke im  Bereiche einer Schutz - und R eguli
rungs - Genossenschaft sich befinden, der letzteren ob.

§• 62.
G rund und Boden, welche durch R egulirungs-W asser- 

bttuten im  Bereiche derselben gewonnen worden is t, fällt 
Denjenigen zu, welche die Kosten der Unternehmung tragen ; 
m uß jedoch, wenn die Unternehm ung desselben zum Behufe 
der bessere:: Verlandung und Befestigung des U sers nicht



mehr bedarf, den Anrainern auf Verlangen gegen Erstat
tung des Werthes abgetreten werden.

§• 63.

Z u  allen Schutz - und Regulirungs-W afferbautcn muß 
vor ih rer Ausführung die Genehmigung der zuständigen 
Verwaltungsbehörde eingeholt, und wenn sie im  öffentlichen 
Interesse unternommen werden, gegen angemessene Schad
loshaltung der nöthige G rund und Boden abgetreten, oder 
die erforderliche Grunddienstbarkeit eingeräumt werden.

§• 64.

Wenn zur augenblicklichen Verhütung großer Gefahr 
durch Dammbrüchc oder durch Ueberschwemmungen schleu
nige Maßregeln ergriffen werden müssen, so sind auf V e r
langen der politischen Bezirksbehörde, oder, wenn diese nicht 
am O rte  der Gefahr ihren S itz  h a t, des Vorstandes des 
bedrohten Gemeindebezirkes die benachbarten Gemeinden gegen 
angemessene Entschädigung verpflichtet, die erforderliche H ilfe  
zu leisten.

Solche Hilfeleistungen sind von der politischen Bczirks- 
behörde nach ihrem Geldwerthe festzustellen und die hiernach 
entfallende Entschädigung auf die betreffenden Gemeinden 
zu vertheilen.

§• 65.

Z u r  Ausführung und Instandhaltung von Schutz- und 
Regulirungs - und sonstigen Wasserbauten müssen die Ufer- 
eigenthümer gegen angemessene, nach §. 89 zu ermittelnde 
Schadloshaltung, soweit nicht auf die unentgeltliche Gestat
tung ein rechtlicher Anspruch besteht, die nothwendige B etre
tung und Benützung der U fer zu Ab - und Z u fu h r , dann 
zur Ablagerung und Bereitung der M ate ria lien  dulden.

Aus Antrag des Ufercigenthümers kann dein B au führe r 
zur Beendigung der A rbe it und Fortschaffung des M atc- 
ria lcs von der politischen Behörde eine angemessene F ris t 
bestimmt werden.

M a te ria lie n , welche zur Herstellung von Schutz - und 
Regulirungs - Wasserbauten nothwendig und auf den zu 
schlitzenden Grundstücken vorhanden sind, müssen von bcm 
Ufcrcigcnthümer zu diesem Zwecke gegen angemessene, nach 
§. 89 zu ermittelnde Entschädigung überlassen werden.

§• 66.

Alle Anlagen zur Benützung, Leitung und Abwehr der 
Gewässer stehen unter der Aufsicht der Ortspolizeibehörden, 
welche zur gehörigen Instandhaltung derselben die dazu V e r
pflichteten in  dringenden Füllen ohne Verzug, oder wo keine 
Gefahr am Verzüge is t, nach eingeholter Weisung der zu
ständigen Verwaltungsbehörde anzuhalten haben.

Kommen die Verpflichteten bcm erhaltenen Aufträge 
binnen der festgesetzten F ris t nicht nach, so ist die O rts -  
polizeibehördc befugt, die nothwendigen Arbeiten auf Kosten 
der Säum igen bewerkstelligen zu lassen.

StcGcitlcr AlGscfiniü.

Von Aebertretnngen und Strafen.

§• 67.

A lle wie immer gearteten Beschädigungen und V e r
letzungen von Wasseranlagen, welche nicht unter das allge

meine Strafgesetz fällen, werden nach den zum Schutze des 
Feldgutcs erlassenen Vorschriften als Feldfrevel behandelt. 
Dabei kömmt der dem Feldschutzpersonale durch das Gesetz 
eingeräumte W irkungskreis unter den darin vorgeschriebenen 
Bedingungen und Vorsichten auch demjenigen Personale zu, 
welches zur llcberwachung der Gewässer und der Anlagen 
zu deren Benützung, Leitung und Abwehr besonders au f
gestellt w ird .

§• 68.

I n  eine Geldstrafe bis zu fünfzehn Gulden oder in 
eine Arreststrafe bis zu drei Tagen v e r fä llt :

a) wer in  Gewässern an anderen als den behördlich dazu 
bestimmten O rte n  Vieh tränkt oder schwemmt;

b) wer an solchen O rte n  Pflanzen, Sand, Steine, Erde, 
Schlamm oder E is  aus dem Wasser ab füh rt; endlich

c) wer an solchen O rten  Schutt oder U n ra th , Steine
. oder andere feste Körper in  das Wasser abladet.

§• 69.

M i t  einer S tra fe  bis zu siebenzig Gulden oder vierzehn 
Tagen Arrest ist zu belegen:

j a) wer sich Wasscrnutzungen, welche nach §. 10 einer 
behördlichen Genehmigung bedürfen, ohne eine solche 
oder in  anderer als der genehmigten Weise e rlaub t;

b) wer Wasser -, Nutz - oder Schutzbauten ohne die dazu 
nach den §§. 1 0 , 32 und 63 erforderliche behördliche 
Genehmigung errichtet oder abändert;

c) wer es unterläßt, seine Grnndablässe oder Wehrschteusen 
bei andringenden Hochwässern zu öffnen (§. 3 9 ) ,  und

d) wer ohne B ew illigung oder in  anderer als der bew il
ligten Weise Ueberfuhrsanstalten fü r  den öffentlichen 
Verkehr errichtet, oder den ihm  dabei auferlegten B e 
dingungen nicht nachkommt (§. 43).

§■ 70.

W er das zur Bezeichnung der Stauhöhe bestimmte 
M aß  oder andere dazu dienende Vorrichtungen (§. 37) ent
fernt, abändert, beschädigt, eingehen ober unbrauchbar werden 

j läßt, w ird  m it einem Betrage bis zu hundertfünfzig Gulden 
oder einer Arreststrafe bis zu einem M onate bestraft.

§• 71.

D ie  der Gesundheit nachtheilige Verunreinigung von 
Gewässern, welche zur Wasserversorgung der Ortschaften 
oder einzelner Haushaltungen dienen, unterliegt, insoferne 
sie nicht unter das allgemeine Strafgesetz fü llt, einer Geld
strafe bis zu hundertfünfzig Gulden oder einer Arreststrafe 
bis zu einem Monate.

§• 72.

D ie  zuständigen Verwaltungsbehörden sind befugt, fü r  
die m it keiner besonderen S tra fe  belegten Ucbcrtretnngen 
dieses Gesetzes, sowie der zur Ausführung desselben er
lassenen Verordnungen und Verfügungen Geldstrafen bis 
zu siebenzig Gulden oder Arrest bis zu vierzehn Tagen fest
zusetzen.

• §• 73.

Kann eine Geldstrafe wegen Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldigerkannten nicht eingebracht werden, so ist dieselbe



in  Arreststrafc zu verw andeln, wobei fünf Gnldcit einem 
T age A rrest gleichzuhaltcn sind.

§ •74.

I n  allen F ä lle n , wo dieses Gesetz durch eine H and
lung  oder Unterlassung übertreten worden ist, m uß der S chu l
dige, abgesehen von der verwirkten S tra fe , auf feine Kosten 
die eigenmächtig vorgenommene N euerung beseitigen oder 
die unterlassene Arbeit nachholen, wenn der dadurch G efäh r
dete oder Verletzte eö verlangt oder das öffentliche In teresse  
es erheischt.

D ie  Behörde hat die Sache aus das Schleunigste zu 
entscheiden und ihre Entscheidung erforderlichen Falles im  
politischen Zwangswegc durchzuführen.

§• 75.

D ie  Geldstrafen, welche bei H andhabnng dieses Gesetzes 
verhängt w erden, fließen in die an s  den Forst- unb Fcld- 
srcvclstrasen gebildeten Landeskultnrssonde ein.

§. 76.

D ie Untersuchung und B estrafung  der Ucbcrtrctnngcn 
dieses Gesetzes entfällt durch V erjäh ru ng , wenn der Ucber- 
tre ter bei H andlungen oder U nterlassungen, w orauf eine 
S tr a fe  bis fünfzehn G ulden oder drei T agen  A rrest gesetzt 
ist, binnen drei M o n a te n ; bei den schwerer verpönten H and
lungen oder Unterlassungen aber binnen sechs M onaten  vom 
T age der begangenen Uebertrctnng nicht in  Untersuchung 
gezogen worden ist.

f l  cf) t  e v f l  G f cs) n i t t .
V on den flcljärtu'ii und dem Verfahren.

§. 77.

Alle Angelegenheiten, welche sich aus die Benützung, j 
Leitung und Abwehr der Gewässer nach diesem Gesetze be
ziehen, gehören in den W irkungskreis der politischen V e r
waltungsbehörden.

Entstehen dabei S treitigkeiten über den Bestand und 
den Umfang von Eigenthum s- und Nutzungsrechten, welche 
sich ans einen T ite l des Privatrcchtes g ründen , oder über 
Entschädigungsansprüche, so t r i t t ,  infoferne in  diesem G e
setze nicht etwas Anderes festgesetzt ist, die Zuständigkeit der 
Gerichte ein.

§• 78.

Zuständig im S in n e  dieses Gesetzes ist die politische 
V erw altungsbehörde jenes Bezirkes, in  welchem sich die A n
lage befindet oder ausgeführt werden soll. D ie  Ertheilung 
der Bew illigtrag zu Anlagett trab öffentlichen U ebcrfuhrsan- 
stalten in den zur Schiff- oder F loßfahrt benützten Strecken 
der fließenden Gewässer ist der politischen Landesbehörde 
vorbehalten.

Erstrecken sich die Anlagen über mehrere V erw altungs
bezirke eines Landes oder über mehrere Lättdcr, so hat die 
B ehörde, in  deren Gebiete sich der Hanptbestandtheil der , 
Anlage befindet, im  Einverständnisse m it der sonst dabei 
betheiligten Behörde die Entscheidung zu fällen, oder wenn 
die bethciligten Behörden sich nicht einigen, die V erhand- !

lung der vorgesetzten Obcrbchörde zur Entscheidung vor
zulegen.

§. 79.
S in d  behufs der A usführung von W asscranlagcn V or

arbeiten ans fremden Grundstücken nothwendig trab will der 
G rundcigcnthüm cr die V ornahm e derselben nicht gestatten, 
so hat der U nternehm er die B ew illigung dazu bei der poli
tischen Behörde zu crwirkcit, welche dieselbe auf eine angc- 
tneffene F rist zu beschränken hat und von der früheren S icher
stellung des etwaigen Schadenersatzes abhängig machen kann.

§. 80.

Gesuche ran Verleihung von Wasscrbcnützungsrcchten 
und Genchmignng von Anlagen zur Benützung, Leitung und 
Abwehr der Gewässer sind bei derjenigen politischen B ezirks- 
bchördc, in  deren Gebiete die beabsichtigte Anlage ausgeführt 
werden soll, zu überreichen, und m üssen, soserne sich nicht 
das eine oder das andere E rforderniß  durch die N a tu r  der 
U nternehm ung a ls entbehrlich darstellt, nebst den erläu 
ternden P län en  und Zeichnungen enthalten:

a) den Zweck und U m fang der Anlage oder U nterneh
m ung m it Angabe des Gewässers, an welchem die A n
lage oder Unternehm ung atisgeführt werdcit soll, und 
der erforderlichen W afferntettge;

b) die A rt und Weise der A usführung auf G rundlage des 
von einem Sachverständigen entworfenen P la n e s ;

c) die D arstellung der davon zu erwartenden V ortheile;
d) die Angabe aller Wasserbcrcchtigtcn und sonstigen I n 

teressenten, deren Rechte durch die beabsichtigte U nterneh
m ung berührt werden, m it ihren etwaigen E rk lärungen ;

I e) die Angabe der Grundstücke, welche abzutreten oder m it 
Dienstbarkeiten zu belasten w ären und ihrer E igenthüm er;

bei genossenschaftlichen Unternehmungen überdies:
f )  die N am en D erjenigen, welche einer solchen Unternch- 

ntung beitreten sollen, m it Angabe ih rer b e te ilig ten  
G rundflächen, oder je nach Verschiedenheit der Fülle, 
des W erthes der bethciligten Liegenschaft;

g) bett von einem Sachverständigen beglaubigten Ueber- 
schlag der Kosten fü r Herstellung trab E rhaltung  der 
A nlage; endlich

h ) die Auszählung der M itte l zur Deckung der erforder
lichen Kosten.

§• 81.

D ie politische Verwaltungsbehörde hat den P la n  der 
U nternehm ung durch Sachverständige n ö tig e n fa lls  an O r t  
und S telle  prüfen trab dabei insbesondere nachstehende F rage- 
punkte in s  K lare stellen zu lassen:

a) ob und in  welcher zweckmäßigen Weise sich das U nter
nehmen a ls ausfüh rbar darstelle;

b) welche Vortheile trab Nachtheile davon zn erw arten seien;
c) ob die angesprochene Wasscrmenge ohne B eeinträchti

gung der bereits bestehenden Wasserbenütznngsrechte ver
fügbar sei trab ohne G efährdung öffentlicher Interessen 
zu dem beabsichtigten Zwecke benützt werden könne;

d) ob dazu Abtretungen oder Belastungen fremden Eigcn- 
thnm s nothweitdig feien, trab ob zu der Unternehmung 
ttoch andere fremde Grundstücke beigezogen werden müssen, 
dann in  wie weit Entschädigungen dafür zn leisten seien.



§• 82.

E rg ib t sich aus der vorgenommenen Prüfung, daß die 
beabsichtigte Unternehmung einem öffentlichen Interesse wider
streitet , so ist daS Gesuch ohne weitere Verhandlung abzu
weisen.

Stellen sich blos Bedenken heraus, ob der angestrebte 
Zweck überhaupt oder doch in der angegebenen Weise erreicht 
werden könne, so sind diese Bedenken den Unternehmern zu 
ih rer Erklärung mitzutheilen.

§• 83.

Stehen öffentliche Interessen dem Gesuche nicht entge
gen oder beharren die Gesuchstcllcr ungeachtet der ihnen m it
getheilten Bedenken auf ihrem P lane, so hat das weitere 
Verfahren einzutreten, welches entweder das Aufgcbots- 
(E dicta l-) oder das abgekürzte Verfahren ist.

§• 84.

I m  Aufgcbotövcrfahrcn hat die Behörde eine kurze B e
schreibung der Unternehmung m it Hinweisung auf den zur 
Einsicht anfliegenden P lan  durch Anschlag in  den betreffen
den und in  den unm ittelbar angrenzenden Gemeinden, so
wie durch dreimalige Einschaltung in  die fü r  amtliche B e
kanntmachungen bestimmten Landesblätter kundzumachen und 
hiebei zugleich einen T erm in  von vier bis sechs Wochen zur 
commissionellen Verhandlung anzuberaumen, bei welcher die 
nicht schon früher geltend gemachten Einwendungen vorzu
bringen sind, widrigens die Betheiligten der beabsichtigten 
Unternehmung und der dazu nöthigen Abtretung oder B e 
lastung von Grundeigenthum als zustimmend angesehen w ü r
den und ihre späteren Einwendungen dagegen weder im  V er- 
waltungs- noch im  Rechtswege mehr gehört werden könnten.

Dem  Gesuchstcllcr und den der Behörde bekannten B c- 
thciligten ist diese Kundmachung besonders zuzustellen.

§• 85.

W ird  von dem Bcw illigungsw crbcr das Ansgcbotsvcr- 
fahren nicht verlangt und hat die Behörde m it Rücksicht 
auf die geringere Wichtigkeit der Unternehmung keinen Grund, 
das Aufgcbotsvcrfahrcn anzuordnen, so t r i t t  das abgekürzte 
Verfahren ein, in  welchem die öffentliche Kundmachung zu 
unterbleiben und blos die Vorladung des Unternehmers so
wie der bekannten sonstigen Betheiligten zu der längstens 
binnen vier Wochen anzuberaumenden commissionellen V e r
handlung unter den im  §. 84 angegebenen Folgen stattzu
finden hat.

I n  diesem Falle bleibt den zur commissionellen V e r
handlung Nichtvorgcladcncn, wenn sie bei derselben nicht er
schienen sind, der Rechtsweg zur Geltendmachung ihrer E in 
wendungen vorbehalten.

§• 86.

B e i der commissionellen Verhandlung ist vor allem 
ans die gütliche Beseitigung der erhobenen Einsprüche und 
ans die Erzielung einer E inigung zwischen den Betheiligten, 
insbesondere über die zu leistende Entschädigung hinzuwirken.

t Kommt ein gütliches Uebcreinkommen nicht zu Stande, i 
so sind die Einwendungen gegen das Unternehmen, die A r t  
seiner Ausführung, die Betheiligung jedes Einzelnen und die 
beanspruchten Enteignungen oder Dienstbarkeiten erschöpfend 
zu erörtern.

Werden weitere Erhebungen über die hervorgetrctencn 
Streitpunkte nöthig, so sind solche unverzüglich, erforderli
chenfalls unter Zuziehung von Sachverständigen, zu pflegen.

Ueber die ganze Verhandlung ist ein Protokoll aufzu
nehmen, welches das Ergebniß des erzielten Uebercinkom- 
mcns oder, wenn ein solches nicht zu Stande gekommen ist, 
die Ergebnisse der mündlichen Erörterung m it den E rk lä 
rungen der Widersprechenden und ihrer Begründung, dann 
m it den allsälligen Gegenbemerkungen der Gesuchstcllcr zu 
enthalten hat.

§• 87.

S in d  Unternehmungen zur Benützung der Gewässer 
m it gewerblichen Betricbsanlagen verbunden, so sind die nach 
diesem Gesetze erforderlichen Amtshandlungen so viel als 
thunlich unter Einem m it den durch die Gewerbeordnung 
vorgeschriebenen Verhandlungen zu pflegen.

§• 88.

Nach Beendigung aller erforderlichen Erhebungen und V e r
handlungen hatdie politische Behörde über Zulässigkeit, Umfang, 
A r t  und Bedingungen der Unternehmung, sowie über die Noth
wendigkeit und das M aß  der Dienstbarkeiten oder Grnndab- 
trctnngen das m it Entscheidnngsgründen versehene Erkennt
niß zu füllen, ober, wenn die Angelegenheit ihren W irkungs
kreis überschreitet (§.' 78), der vorgesetzten Behörde zur E n t
scheidung vorzulegen.

B e i Ertheilung der Genehmigung ist überdieß die F ris t 
zu bestimmen, binnen welcher die genehmigte Anlage bei son
stigem Erlöschen des verliehenen Rechtes vollendet sein muß. 
Diese F ris t kann ans rücksichtswürdigen Gründen verlängert 
werden.

§• 89.

I n  dem Erkenntnisse der politischen Behörde ist zugleich 
eine vorläufige Bestimmung über die A r t  und Größe der 
zu leistenden Entschädigung zu treffen.

W er durch die vorläufig ermittelte Entschädigung nicht 
zufriedengestellt is t, kann den Rechtsweg betreten, darf aber 
die Ausübung der Dienstbarkeit oder die Enteignung nicht 
hindern, sobald das Erkenntniß der politischen Behörde in 
Rechtskraft erwachsen und der vorläufig ermittelte Entschä- 
digungs- oder Ablösungsbetrag gerichtlich erlegt, oder die 
jährliche Entschädigung sichergestellt worden ist.

§• 90.

Wurde gegen ein Unternehmen, gegen welches in  öffent
licher Beziehung kein Anstand obwaltet, ein privatrechtlicher 
Einspruch erhoben, so hat die politische Behörde zu versuchen, 
denselben im  gütlichen Wege beizulegen. Gelingt dies nicht, 
so kann die politische Genehmigung nicht ertheilt werden, 
die politische Behörde hat vielmehr den S tre it  ans den Rechts
weg zu verweisen und sich blos auf die Erklärung zu be
schränken, ob und inwieferne das Unternehmen in öffent
licher Beziehung zulässig sei.

§. 91.

I s t  über den Zweck, Umfang und die A r t  der A us
führung eines genossenschaftlichen Unternehmens zur E n t
wässerung oder Bewässerung von Grundstücken (§. 22) ober 
zu Schutz - oder Regulirungs-Wasserbautcn (§. 57) zwischen 
den Betheiligten eine E inigung nicht erfolgt, so kann sowohl 
von einzelnen B cthe ilig tcn , als auch von jeder Gemeinde,



in  welcher das Unternehmen ausgeführt werden soll, bei der 
zuständigen politischen Behörde ans die Entscheidung ange
tragen werden, ob und bezüglich welcher Liegenschaften die 
dagegen Stimmenden der Genossenschaft beizutreten ver
pflichtet sind.

Dieser Antrag muß m it einem von Sachverständigen 
entworfenen Plane und Kostenanschläge des Unternehmens 
belegt sein und den übrigen Anforderungen des §. 80  ent
sprechen.

§. 92.

Nachdem der P la n  nebst Kostenanschlag gemäß §. 81 
geprüft und m it Rücksicht aus §. 82 keinem öffentlichen 
Interesse widerstreitend befunden worden ist, hat die Behörde 
m it Zuziehung sämmtlicher Theilnehmer die etwa als noth
wendig oder zweckmäßig erkannten Abänderungen an dem 
Plane vornehmen zu lassen und nach vollständiger A u fk lä 
rung aller einschlägigen Verhältnisse den Umfang der Unter
nehmung festzustellen.

§• 93.

Nach erfolgter Feststellung des Umfangs der gemein
schaftlichen Unternehmung ist das Verhältn iß  der dafür und 
dagegen abgegebenen S tim m en zu e rm itte ln , wobei D ie 
jenigen, welche sich nicht bestimmt erklärt haben, den gegen 
das Unternehmen Stimmenden beizuzählen, oder, fa lls  von 
ihrer Einbeziehung in  die Genossenschaft abgestanden wurde, 
unberücksichtigt zu lassen sind.

§■ 94.

E rg ib t sich fü r  das gemeinschaftliche Unternehmen nicht 
die gesetzlich erforderliche Stimmenmehrheit, oder zeigt es sich, 
daß ungeachtet der gesetzlichen Stimmenmehrheit dafür ein 
Zwang gegen die M inderheit nicht gerechtfertigt is t, so hat 
das weitere Verfahren zu entfallen und die behördliche E n t
scheidung sich aus den m it Beweggründen zu begleitenden 
Ausspruch zu beschränken, daß die den B e itr i t t  Verweigernden 
hiezu nickt verhalten werden können.

S te llt  sich dagegen beim Vorhandensein der gesetzlichen 
Stimmenmehrheit fü r  das Unternehmen die Ausübung eines 
Zwanges gegen die M inderheit nach dem Gesetze als be
gründet da r, so hat die Behörde das Verfahren nach den 
§§. 8 4 , 85 und . 86 fortzusetzen und in  dem nach den 
§§. 88, 89 und 90 zu fällenden Erkenntnisse zugleich über 
die Verpflichtung zum E in tr itte  in  die Genossenschaft zu 
entscheiden.

§• 95.

D e r von der politischen Behörde als nothwendig erkannte 
Kostenaufwand, welchen ans Anlaß des Einschreitens und 
Verfahrens nach den §§. 91 bis 93 die Antragsteller bestritten 
haben, ist denselben über ih r Verlangen nachträglich von der 
Genossenschaft zurückzuerstatten.

§• 96.

Stehen sich Ansprüche der Unternehmer entgegen, so 
w ird  die Theilnahme am Wasser folgendermaßen geregelt:

a) Treten neue Unternehmungen m it schon bestehenden A n 
lagen in  Widerstreit, so sind vor allem die rechtmäßigen 
Ansprüche in  Bezug ans schon bestehende Anlagen sicher
zustellen und erst dann die neuen Ansprüche nach Thun- 
lichkeit zu befriedigen.

b) Kommen neue Unternehmungen unter sich in  W ide r
streit, so gebührt zunächst derjenigen Unternehmung der
Vorzug, welche von überwiegender Wichtigkeit fü r  die
Bolkswirthschaft ist.
B le ib t darüber ein Zweifel, so ist das vorhandene Wasser 

nach Rücksichten der B illigke it, namentlich durch Festsetzung 
gewisser Gcbrauchszcitcn oder durch andere den Gebrauch 
desselben zweckmäßig regelnde Bedingungen in  der A r t  zu 
vertheilen, daß jeder Anspruch bei sachgemäßer und w irth - 
schaftlichcr Einrichtung der Anlagen so weit als möglich be
friedigt w ird.

Können aber nicht alle Bewerber bcthcilt werden, so 
sind vorzugsweise jene Ansprüche zu berücksichtigen, welche 
die vollständigere Erreichung des angestrebten Zweckes und 
die mindeste Belästigung D r it te r  voraussehen lassen.

§• 97.

Berufungen gegen Entscheidungen der politischen Bczirks- 
behörden in  bett nach diesem Gesetze zu behandelnden Ange
legenheiten sind an die politische Landcsstclle, gegen Erkennt
nisse der letzteren an das M in is te riu m  fü r  Haitdel und 
Volkswirthschaft zu richten und müssen binnen der in  der 
Entscheidung ausdrücklich anzuführenden F ris t von dreißig 
Tagen bei der politischen Bezirksbchörde, welche in  erster 
Instanz entschieden oder die Verhandlung gepflogen hat, 
schriftlich oder mündlich eingebracht werden.

§• 98.

D ie  rechtzeitige B eru fung hat aufschiebende W irkung.
B e i Gefahr im  Verzüge kaitn jedoch ungeachtet der er

folgten B eru fung von der politischen Behörde die Vornahme 
der zur Beseitigung der Gefahr unbedingt nothwendigen V o r
kehrungen bew illig t werden.

§• 99.

D ie  Ausführung aller nach diesem Gesetze einer Ge
nehmigung bedürfenden Anlagen unterliegt der Oberaufsicht 
der politischen Behörden. Dieselben haben sich nach erfolgter 
Ausführung der Anlagen von deren Uebereinstimmung m it 
der ertheilten Genehmigung, bei T rieb - und Stauwerken 
insbesondere von der richtigen und zweckmäßigen Setzung 
des Staumaßes (§§. 37 und 38) die Ueberzeugung zu ver
schaffen und die Beseitigung der dabei etwa wahrgenom
menen M ängel und Abweichungen zu veranlassen.

§. 100.

Sämmtliche Verhandlungen m it Parteien in  Wasser- 
angelegenheiten sind in  der Regel mündlich unter Zulassung 
von rechts- und fachkundigen Beiständen zu führen und zu 
denselben nach Erforderniß Sachverständige von Amtswegen 
beizuziehen.

§■ 101.

D ie  Kosten fü r commissionelle Erhebungen und V e r
handlungen in  Parteiangelegenheiten hat diejenige Parte i zu 
tragen, welche die Ein le itung des Verfahrens angesucht oder 
durch ih r  Verschulden veranlaßt hat.

D ie  politische Behörde hat zu erkennen, wie diese Kosten 
bei gemeinschaftlichem Interesse auf die Parteien angemessen 
zu vertheilen sittd, und inwieweit der Sachfällige die durch 
sein Verschulden dem Gegner verursachten Kosten des V e r
fahrens zu ersetzen hat.

D ie  Kosten fü r  Untersuchungen wegen Gesetzübertre
tungen fassen den Schuldigerkannten zur Last.



§• 102.
B e i jeder politischen Bezirksbehörde ist ein Vormerk

buch (Wasserbuch) zu führen, w orin die auf G rund  behörd
licher Verleihung bestehenden und iteuentstehenden W asser- 
benützungsrcchtc, so wie die daran  vorfallenden Aenderungen 
m it Beziehung auf die zu G runde liegendeil amtlichen Ent- 
scheidungcn in  Uebersicht gehalten werden.

D ie  Einsicht in das Wasscrbnch ist Jederm ann  zu 
gestatten.

3Ü e u n t c v f l ß s d j n i t t .
Schlußbestiimmmgen.

§. 103.
D a s  vorstehende Gesetz hat m i t .............................

in  Wirksamkeit zu treten.

M i t  dem T age der Wirksamkeit dieses Gesetzes treten 
alle früheren, sich auf die Gegenstände desselben beziehenden 
Vorschriften außer K raft.

§• 104.

D ie  nach den früheren Gesetzen erworbenen W asser- 
bcnützungsrcchtc bleiben ausrecht.

D e r  Bestand und Umfang solcher Rechte ist nach den 
früheren Gesetzen zu beurtheilen, die A usübung derselben 
sowie das V erfahren richten sich nach diesem Gesetze.

§• 105.

M it  dem Vollzüge dieses Gesetzes w ird der M in ister 
fü r Handel und Volkswirthschaft beauftragt.

Druck »Olt Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg in Laibach.


